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(Wie) Kriegt die Sucht- und Drogenhilfe 
Hartz IV gebacken?

Ein Rezeptbuch fuer Beratungsstellen 
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ARGE - Arbeitsgemeinschaften nach § 44b
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Wie viele werden kommen?
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„[...] Eine Finanzierung wie es sie bislang mit dem Kreissozial-
amt gab, besteht mit der Sozialagentur künftig nicht mehr.

Es ist hier vielmehr folgender Ablauf vorgesehen:
Der Hilfebedürftige stellt einen Antrag bei seinem Fallmanager 
in der Sozialagentur. Der Fallmanager fasst zusammen mit 
dem Hilfebedürftigen eine Leistungsvereinbarung ab – in der 
Regel für drei Monate und bei Ihnen unter besonderer Berück-
sichtigung der mit der Bewährungshilfe vereinbarten und noch 
zu vereinbarenden Punkte – sowie prüft, ob der Hilfesuchende 
diese Forderungen erfüllt. Erkennt der Fallmanager Defizite, 
ist zu prüfen, ob ggf. Ihre Erwerbsfähigkeit beeinträchtigt ist.
Wird durch den Fallmanager festgestellt, dass Sie als Hilfe-
bedürftiger nicht mehr erwerbsfähig sind, erfolgt eine Prüfung 
durch den Amtsarzt. Stellt der Amtsarzt bei Ihnen eine Er-
werbsunfähigkeit fest, können Sie sich erneut an das Kreis-
sozialamt zur Prüfung auf Leistungen wenden.“

Unterschrift - Bereichsleitung
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Zentrale Frage hinsichtlich der Feststellung
von Erwerbs - un - fähigkeit:

Welche Rolle spielt dabei das Know-how der Suchthilfe? 
Welchen Nutzen haben die gängigen Diagnoseninstrumente?

Für alle Konsumenten von Suchtmitteln:
• Suchtmittelanamnese nach EBIS-Kerndatensatz 47-79
• Diagnostischer Fragebogen für chronisch Mehrfach-

abhängigkeitskranke (CMA)
• Checkliste zur Feststellung der Abhängigkeit nach ICD 10
• Checkliste zur Ermittlung des Missbrauchs nach DSM IV
• Medizinische Befunde (großes Blutbild) und/oder MALT-F
• Fragen zum Konsummuster
• Audit

Für Konsumenten von Alkohol:
• Lübecker Alkoholismustest LAST
• Münchner Alkoholismustest MALT

Bei Verdacht auf pathologisches Glücksspiel
• Kurzfragebogen OAKS oder alternativ Kurzfragebogen Petry
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Auch ein Menü muss finanziert sein ...
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Wie viele werden gezählt?
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Auswirkungen der sog. Revisionsklausel im Kontext 
des SGB II (Verrechnung des kommunalen Aufwands 
mit dem Bund; § 46 Absatz 9 samt Anlage) sowie 
aufgrund der Wirkungsforschung nach § 54 SGB II 
für Dokumentation der Sucht- und Drogenhilfe:

Die Kommunen müssen dem Bund gegenüber nachweisen, 
welche Kosten ihnen durch die Inanspruchnahme der Sucht-
beratung nach § 16 Absatz 2 SGB II entstehen; zum ersten Mal 
zum 1. März 2005 (§ 46 Abs. 6f.). 

Dazu werden derzeit drei Varianten diskutiert:
• Alle ALG II Empfänger
• Alle ALG II Empfänger, die vom Job-Center 

geschickt werden
• Alle ALG II Empfänger, die vom Job-Center aufgrund

einer Eingliederungsvereinbarung geschickt werden 
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Fallmanagement Fallmanagement 
in freier Trägerschaftin freier Trägerschaft

--

saure Zitrone oder saure Zitrone oder 
erfrischendes Vitamin C?erfrischendes Vitamin C?
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Aus einer Leistungsbeschreibung zur Übernahme des 
Fallmanagements durch eine Einrichtung der Freien 
Wohlfahrtspflege:

Die Eingliederungsvereinbarung nach § 15 SGB II ist Bestandteil 
des Hilfeplans, der nach §§ 67 und 68 SGB XII aufgestellt wird.

Der Dritte soll die Eigenaktivitäten der Geförderten einfordern 
und ggf. überwachen. In der Eingliederungsvereinbarung wird 
festgelegt, dass die Geförderten in Abständen von ... Monaten der 
BA einen Bericht ihres Fallmanagers (Freier Träger) vorzulegen 
haben. Darin sind Eingliederungsverlauf, laufende bzw. erbrachte 
Integrationsleistungen und Bemühungen der Geförderten offen zu 
legen.
Der /die Geförderte ermächtigt den freien Träger zu dieser Offen-
legung. Er /sie wird auf die Folgen fehlender oder unzureichender 
Bemühungen - auch hinsichtlich der Pflicht zur Berichtsvorlage -
ausdrücklich und schriftlich hingewiesen.
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Schulungen für die Schulungen für die 
Mitarbeiter des JobMitarbeiter des Job--Centers Centers 

--

Wie erkennt man Wie erkennt man 
suchtauffällige Personen suchtauffällige Personen 

und wie geht man mit und wie geht man mit 
diesen Personen um?diesen Personen um?



© Albert Kern

Eingliederungsvereinbarungen  Eingliederungsvereinbarungen  

--

eine vergiftete Angelegenheit?eine vergiftete Angelegenheit?
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Leistungsvereinbarungen Leistungsvereinbarungen 
nach  § 17 Absatz 2   nach  § 17 Absatz 2   

--

eine verwickelte Sache?eine verwickelte Sache?
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Angebote nach § 16 Absatz 2 Angebote nach § 16 Absatz 2 
„Suchtberatung“ und „Suchtberatung“ und 

„Psychosoziale Betreuung“  „Psychosoziale Betreuung“  

--

wie werden sie eine wie werden sie eine 
ausgereifte Sache ausgereifte Sache 

für alle Beteiligten?für alle Beteiligten?
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Was wissen wir über unser „neues“ Klientel?
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Welche Rolle spielt das Know-how der Sucht- und Dro-
genhilfe bei der Feststellung eines Vermittlungshemmni s 
„Suchtmittelmißbrauch/-abhängigkeit“? Welchen Nutzen  
haben die gängigen Diagnoseninstrumente?

Für alle Konsumenten von Suchtmitteln:
• Suchtmittelanamnese nach EBIS-Kerndatensatz 47-79
• Diagnostischer Fragebogen für chronisch Mehrfach-

abhängigkeitskranke (CMA)
• Checkliste zur Feststellung der Abhängigkeit nach ICD 10
• Checkliste zur Ermittlung des Missbrauchs nach DSM IV
• Medizinische Befunde (großes Blutbild) und/oder MALT-F
• Fragen zum Konsummuster
• Audit

Für Konsumenten von Alkohol:
• Lübecker Alkoholismustest LAST
• Münchner Alkoholismustest MALT

Bei Verdacht auf pathologisches Glücksspiel
• Kurzfragebogen OAKS oder alternativ Kurzfragebogen Petry



© Albert Kern

Folgeveranstaltung

8. März 2005

Münster

§ 5 Aufgabendurchführung

(1) Die Suchtberatung ist nach gängigen und aner-
kannten Methoden der Beratung durchzuführen.
(2) Die Suchtberatung verpflichtet sich, die in der 
ALM eingesetzten Qualitätsmanagementverfahren 
anzuwenden.
(3) Die eingesetzten Fachkräfte sind verpflichtet, die 
für das Controlling der ALM notwendigen Daten zur 
Verfügung zu stellen.
(4) Der Zugang zur Suchtberatung erfolgt aus-
schließlich über die Fallmanager der ALM.
(5) Die ARGE Sucht stellt, ggf. durch Vernetzung 
mit den vorhandenen Angeboten der beteiligten 
Träger, sicher, dass die Beratung für alle Formen von 
Sucht erfolgen kann. Der jeweilige Umfang bestimmt 
sich nach den vom Fallmanagement benannten 
Personenkreis.
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Idealtypischer Ablauf nach den Vorstellungen der 
saarländischen Landesstelle für Suchtfragen
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§ 6 Finanzierung

(1) Das LRA Musterkreis finanziert die Personal- und Sachkosten 
der ARGE Sucht für die Suchtberatung nach dem SGB II durch 
eine jährlich Pauschale in Höhe von 136.000 Euro.

(2) - (4) ...

Hinweis: Damit werden 2,0 Planstellen finanziert für einen 
Stadt- und Landkreis mit ca. 440.000 Einwohnern.

(5) Das Landratsamt Musterkreis trägt die laufenden Raum- und 
Sachkosten sowie die einmaligen Kosten für die Ausstattung der 
Arbeitsplätze der Suchtberatung.

(6) Die ARGE Sucht stellt, ggf. durch Vernetzung mit den vorhan-
denen Angeboten der beteiligten Träger, sicher, dass die Bera-
tung für alle Formen von Sucht erfolgen kann. Der jeweilige 
Umfang bestimmt sich nach den vom Fallmanagement benann-
ten Personenkreis.
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Soweit die Vor- und Hauptspeisen

Zu einem Rezeptbuch gehört eigentlich ein Menüvor-
schlag. Die vorgestellten Zu-Taten lassen ein abgerun-
detes und schmackhaftes Menü aber noch nicht zu.  

Es wird noch eine Weile dauern, bis auf der Speise-
karte SGB II vielfältige Kreationen zum Fallmanage-
ment, zur Suchtberatung und psychosozialen Be-
treuung nicht nur erscheinen, sondern dass diese 
Kreationen auch tatsächlich bestellt und gegessen 
werden können.

Erst dann wird sich zeigen, ob die Suchtberatungs-
stellen Hartz IV gebacken kriegen...
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Zum Dessert – der stationäre Sektor

Kein ALG II - Bezug bei stationärer Unterbringung 
über sechs Monate (§ 7 Abs. 4 SGB II) trotz Erwerbs-
fähigkeit und Hilfebedürftigkeit

1. Drogentherapie: Direktive der Rentenversicherer, 
Medizinische Rehabilitation bei Suchterkrankungen in 
Bestandteilen von nicht mehr als 6 Monaten zu 
bewilligen (Adaptionsphase als neue Bewilligung)

2. Stationäre Aufenthalte nach §§ 53ff. SGB XII: 
es entscheidet die Prognose zur Aufenthaltsdauer, so-
fern länger als sechs Monate, ist trotz Erwerbsfähig-
keit das Sozialamt zuständig  
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Zum Dessert – der stationäre Sektor

Stationäre Aufenthalte nach §§ 53ff. und §§ 67ff. 
SGB XII: 

Welche Leistungen zur „Eingliederung in Arbeit“ 
zahlt welcher Kostenträger bei Erwerbsfähigen, die 
stationär untergebracht sind?  

Ganzheitliche 
Leistungen zur 

Eingliederung in die 
Gesellschaft nach 

dem SGB XII

Eingliederung in Ausbildung, 
Arbeit und Beschäftigung 

nach dem SGB II
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Zum Dessert – der stationäre Sektor

Stationäre Aufenthalte nach §§ 53ff. und §§ 67ff. 
SGB XII: 

Welche Leistungen zur „Eingliederung in Arbeit“ 
zahlt welcher Kostenträger bei Erwerbsfähigen, die 
stationär untergebracht sind?  

Ganzheitliche Leistungen zur 

Eingliederung in die Gesellschaft nach 
dem SGB XII

Eingliederung in Ausbildung, 
Arbeit und Beschäftigung 

nach dem SGB II
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Zum Dessert – der stationäre Sektor

Stationäre Aufenthalte nach §§ 53ff. und §§ 67ff. 
SGB XII: 

Welche Leistungen zur „Eingliederung in Arbeit“ 
zahlt welcher Kostenträger bei Erwerbsfähigen, die 
stationär untergebracht sind?  

Ganzheitliche 
Leistungen zur 

Eingliederung in 
die Gesellschaft 

nach dem SGB XII

Eingliederung in Ausbildung, 
Arbeit und Beschäftigung 

nach dem SGB II



© Albert Kern

Folgeveranstaltung

8. März 2005

Münster

§ 25 SGB II -Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit 

(1) Erkrankt ein Bezieher von Arbeitslosengeld II und 
hat er dem Grunde nach Anspruch auf Krankengeld, 
so wird Arbeitslosengeld II bis zur Dauer von sechs 
Wochen weiter gezahlt. Die Eingliederungsleistungen 
für den Erwerbsfähigen und die Ansprüche der 
Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft werden durch den 
Bezug von Krankengeld nicht berührt. 

(2) Nach Ablauf der Weiterzahlung nach Absatz 1 
Satz 1 erbringen die Träger der Leistungen nach 
diesem Buch die bisherigen Leistungen als Vorschuss 
auf die Leistungen der Krankenversicherung weiter; 
§ 102 des Zehnten Buches gilt entsprechend.
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Sucht- und Drogentherapien, bei denen die 
Rentenversicherung zuständig ist: 

§ 25 SGB II -Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit 

GeplanteÄnderung nach dem Verwaltungs-
vereinfachungsgesetz (rückwirkend zum 1.1.05)

Hat ein Bezieher von Arbeitslosengeld II  dem Grunde 
nach Anspruch auf Übergangsgeld bei medizinischen 
Leistungen der Rentenversicherung, erbringen die 
Träger der Leistung nach diesem Buch die bisherigen 
Leistungen als Vorschuss auf die Leistungen der 
Rentenversicherung weiter...“ 
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Das Herkunftsprinzip (gA) und die Konsequenzen für 
die (stationäre) Sucht- und Drogenhilfe

Sucht- und Drogentherapien bei denen nichtder 
RV zuständig ist: Bewilligung der ehemaligen 
Sozialhilfeempfänger seit Anfang 2004 (fast) immer 
über die jeweilige Krankenkasse

Aber: Therapienebenkosten werden von der GKV 
abgelehnt; hier ist nach wie vor das Sozialamt bzw. 
das Job-Center zuständig. 

Durch die unterschiedliche Auslegung des gA - sta-
tionärer Aufenthalt begründet (k)einen gA - werden 
die Entscheidungen hin und her geschoben. 
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Das Herkunftsprinzip (gA) und die Konsequenzen für 
die (stationäre) Sucht- und Drogenhilfe

Sucht- und Drogentherapien bei denen der RV 
zuständig ist – Verfahrensabsprache vom 3.12.2004 
zwischen BA und Rentenversicherungsträger

„Ziel der Verfahrensabsprache ist, dass das Arbeitslosengeld II 
weiter gezahlt wird, um keine Verzögerungen in der finanziellen 
Versorgung der Betroffenen entstehen zu lassen. [...]

Es wird verabredet, dass der Erstattungsanspruch als 
Gesamtsumme, inklusive der Aufwendungen für die 
Grundsicherung, der anteiligen Kosten für Miete und Heizung 
sowie der Sozialversicherungsbeiträge geltend gemacht werden. 
[...]

Es wird Einvernehmen erzielt, dass bei Langzeitmaßnahmen (z.B. 
Sucht, Neurologie) keine Zwischenzahlungen / Zwischenabrech-
nungen erforderlich sind.“


